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heute den Namen „DFL Deutsche Fußball Liga e.V. (DFL e.V.)“ führt
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mit Stand „01. Juli 20 “ individuell, also dezentral, vermarkteten 

shalt „Verbandsdienstleistungen
“

in dem Haushalt „Verbandsdienstleistungen“
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in Höhe von ca. € 600.000
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verabschiedenden „Richtlinien zur Festsetzung der Ausbildungsentschädigung jüngerer Lizenzspieler“ 
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Zusatzvereinbarung 

 
zum 

 
Grundlagenvertrag 

 
 

I. Vergütungen im Sinne des §§ 4 Abs. 1, 5 Abs. 3 des Grundlagenvertrages  
 

Im Interesse der Planungssicherheit der Vertragsparteien, der Verbände und Vereine 
in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld vereinbaren DFB und der DFL e.V. auf 
der Grundlage von § 4 Abs. 1 und § 5 Abs. 3 des Vertrags vom 14. Oktober 2016 
das Nachfolgende:  
 
1. Nach den Hochrechnungen des DFL e.V. werden die folgenden Pachtzahlungen 
nach § 4 Abs. 1 des Grundlagenvertrages für den Vertragszeitraum 01. Juli 2017 
bis 30. Juni 2023 pro Spielzeit mindestens erwartet: 
 
26 Millionen € jährlich. Die Pachtzahlung wird auf 26 Millionen € jährlich, ausgehend 
von drei Prozent auf Erlöse von höchstens 866,66 Millionen € der Höhe nach be-
grenzt.  
 
 
2. Der DFB erwartet für die sechs Spielzeiten Einnahmen im Sinne des § 5 Abs. 3 von 
insgesamt mindestens 480 Millionen €. Die Parteien vereinbaren auf dieser Basis 
eine Beteiligung von 25 Prozent des DFL e.V. an den Einnahmen an der National-
mannschaft pro Spielzeit, die zu einer Vergütung von jährlich 20 Millionen € führt. 
Dieser Betrag stellt zugleich die Obergrenze des Anteils des DFL e.V. an den Einnah-
men der Nationalmannschaft pro Spielzeit dar. 
 
 
3. Die Parteien wollen den in § 4 Abs. 1 des Grundlagenvertrages vorgesehenen 
Pachtzins von drei Prozent der Einnahmen aus dem Eintrittskartenverkauf, der Ver-
wertung der Rundfunkrechte usw. beibehalten, da diese Zahl sowohl eine hohe sport-
politische Bedeutung hat als auch im bisherigen System der Finanzierung eine zent-
rale Größe darstellt. Die Pacht nach § 4 Abs. 1 des Grundlagenvertrages und die Ver-
gütung nach § 5 Abs. 3 des Grundlagenvertrages werden daher unverändert ent-
sprechend der bisherigen Praxis auf der Grundlage der Ist-Zahlen ermittelt und ab-
gerechnet, jedoch unter Berücksichtigung der vereinbarten Begrenzungen.  
 
Soweit die jeweiligen Ist-Zahlen erheblich von den erwarteten Einnahmen, die als Ba-
sis für die jeweiligen Zahlungsströme dienen, negativ abweichen, gilt § 11 des Grund-
lagenvertrages.  
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II. Sonderhaushalt Verbandsdienstleistungen (§ 4 Abs. 4 Grundlagenvertrag) 
 
DFB und der DFL e.V. werden sich unter Zugrundelegung der Vorgaben gemäß § 4 
Abs. 4 des Grundlagenvertrags und der bislang angewandten Berechnungsgrund-
sätze über die Zahlungen des Ausgabenersatzes des DFL e.V. in den Sonderhaushalt 
„Verbandsdienstleistungen“ für die Inanspruchnahme des Schiedsrichterwesens für 
die sechs Spielzeiten der Vertragslaufzeit und deren Zusammensetzung bezogen auf 
die einzelnen Spielzeiten (2017/2018 – 2022/2023) jeweils einvernehmlich ver-
ständigen und das Ergebnis als Anlage zu dieser Zusatzvereinbarung nehmen 
 
Darüber hinaus entrichtet der DFL e.V. für den Vertragszeitraum pro Spielzeit einen 
Betrag von 0,75 Millionen € für die Durchführung der Anti-Doping-Maßnahmen sowie 
50.000 € für die Inanspruchnahme der DFB-Sportgerichtsbarkeit bei Spielen der 
Bundesliga, der 2. Bundesliga, der Relegationsspiele und des Supercups. DFB und 
DFL e.V. werden sich einvernehmlich über eine Kostentragung im Falle einer erheb-
lichen Steigerung der Kosten für die Durchführung der Anti-Doping-Maßnahmen ver-
ständigen.  
 
 
III. Umsatzsteuer 
 
Alle vorgenannten Zahlungen verstehen sich ggf. zzgl. der gesetzlich geschuldeten 
Umsatzsteuer. 
 
 
IV. Ergänzende Bestimmungen zur Wirksamkeit des Grundlagenvertrages 
 
Die Wirksamkeit des Vertrags steht unter der auflösenden Bedingung einer Nichtbe-
stätigung des Grundlagenvertrages durch das Präsidium des DFL e.V. am 17. Oktober 
2016 oder des DFB-Bundestages am 04. November 2016. 
 
 
 
 
Frankfurt/M, den 14.10.2016 
 
 
 
 
Reinhard Grindel     Dr. Reinhard Rauball 
Präsident      Präsident 
des Deutschen Fußball-Bundes    des Deutsche Fußball Liga e.V. 
 
 
 
 
Dr. Stephan Osnabrügge    Peter Peters 
Schatzmeister     Vizepräsident  
des Deutschen Fußball-Bundes   des Deutsche Fußball Liga e.V. 
 

.
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Dr. Rainer Koch     Helmut Hack 
1. Vizepräsident Amateure    Vizepräsident  
des Deutschen Fußball-Bundes   des Deutsche Fußball Liga e.V. 
 
 
 
 
Dr. Friedrich Curtius         Christian Seifert 
Generalsekretär     Geschäftsführer 
des Deutschen Fußball-Bundes   DFL Deutsche Fußball Liga GmbH 
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und Kapitalgesellschaften („ “) 
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für sog. „partnerindividuelle 
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